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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Zivildienst und Dienstverweigerung

Auch Zivildienstleistende für die Öffentlichkeit erkennbar zu machen, war ein Anliegen
der sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates, deren entsprechende Motion
das Ratsplenum im Sommer 2017 angenommen hatte. Es stellte sich damit gegen den
Bundesrat, der nichts von der Motion wissen wollte. Ebenso sprach sich in der Folge die
SiK des Ständerates dagegen aus und zwar einstimmig. Es überwog dabei die Meinung,
dass ein Uniformzwang ohnehin nicht umsetzbar sei und diese Regelung als
«Papiertiger» enden würde. Ferner würden Kosten von bis zu CHF 1.5 Mio. entstehen,
wobei jedoch kaum ein Mehrwert geschaffen würde. Die Kommission teilte zudem
Bedenken, welche bereits die Regierung geäussert hatte: Zahlreiche Einsatzbetriebe
hätten eigene Bekleidungsregeln, die durch einen Uniformzwang des Zivildienstes nicht
eingehalten werden könnten. Kommmissionssprecher Baumann (cvp, UR) nannte
diesbezüglich die aus Hygienegründen bestehenden speziellen Vorschriften im
Gesundheitswesen oder Sicherheitsstandards in anderen Branchen. Der Ständerat
folgte dem Antrag seiner Kommission und lehnte die Motion ab. 1

MOTION
DATUM: 06.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB SR, 2017, S. 899; Bericht SiK-NR vom 09.11.2017; Medienmitteilung SiK-SR vom 10.11.17; TA, 7.12.17
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